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1 Allgemeines 
Im Rahmen der Überwachung der Ausführung 
und der Prüfung der fertigen Leistung sind Prü-
fungen durchzuführen, für deren Durchführung 
und deren dabei einzuhaltende Prüfbedingungen 
einheitliche Anweisungen festgelegt sind. Die 
Prüfungen können sowohl im Rahmen der Ei-
genüberwachung des Auftragnehmers als auch 
bei Kontrollprüfungen des Auftraggebers erfor-
derlich werden. Zur Vereinfachung der Handha-
bung und zur leichteren Auffindbarkeit werden in 
diesem Abschnitt die Prüfungen aufgeführt, die in 
mehreren Abschnitten gefordert werden. Die An-
wendungen werden in den jeweiligen Abschnit-
ten festgelegt 

2 Bestimmung der äußeren 
Bedingungen 

(1)  Für das Feststellen der äußeren Bedingun-
gen sind vom Auftragnehmer folgende oder 
gleichwertige Messgeräte vorzuhalten: 

― Digitalthermometer, 

― Digitalhygrometer. 

(2)  Vor Beginn sowie während der Ausführung 
der Arbeiten mit Reaktionsharzen sind die Tem-
peraturen 

― der Luft, 

― der Unterlage, 

― der Stoffe 

sowie die Luftfeuchte festzustellen. 

(3)  Die Taupunkttemperatur der Luft ist gemäß 
der Tabelle A 1.3.1 zu bestimmen. 

(4)  Die Messwerte sind gemäß Formblatt B 1.3.1 
zu protokollieren. 

(5)  Die Messungen sind häufiger zu wiederho-
len, wenn die Temperaturen in die Nähe der 
Grenzwerte gelangen. 

3 Bestimmung der  
Abreißfestigkeit 

3.1 Geräte und Hilfsmittel 
Die folgenden Geräte und Hilfsmittel sind einzu-
setzen: 

― Transportables Zugprüfgerät mindestens der 
Klasse 2 nach DIN 51220, das es gestattet, 
die Zugspannung mit konstanter Kraftan-
stiegsgeschwindigkeit stoßfrei und senkrecht 
zur Prüffläche auf den Prüfstand zu übertra-
gen. Das Gerät muss zusammen mit dem 

Zugkolben kalibriert sein. Die zugehörige Be-
triebsanleitung und das Kalibrierdiagramm 
müssen auf der Baustelle vorliegen. 

― Prüfstempel mit einem Durchmesser von 
50 mm. Die Dicke der Prüfplatte muss überall 
größer als 25 mm sein. 

― Thermometer zum Messen der Temperatur 
des Prüfgutes. 

3.2 Durchführung 
(1)  Die Prüfung ist gemäß DIN EN 1542 durch-
zuführen. 

(2)  An einem Bauteil müssen derselbe Prüfer 
und dasselbe Zugprüfgerät eingesetzt werden. 
Ausnahmen bedürfen einer besonderen Rege-
lung. 

(3)  Bei der Bestimmung der Abreißfestigkeit von 
Betonunterlagen und harten Schichten sind die 
Prüfflächen mit dem Kernbohrgerät etwa 10 mm 
tief senkrecht zur Oberfläche nass in die Beton-
unterlage vorzubohren. Es ist darauf zu achten, 
dass keine Bewehrung beschädigt wird. Ggf. 
muss die Lage der Bewehrung vorher festgestellt 
werden, und zwar zerstörungsfrei. Die Gesamt-
bohrtiefe darf nicht größer als 50 mm sein. Der 
Durchmesser der gebohrten Prüffläche muss  
50 mm betragen. 

(4)  Die Kraftanstiegsgeschwindigkeit beträgt bei 
Prüfungen von 

― Betonunterlagen und harten Schichten 100 N/s, 

― elastischen und thermoplastischen Schichten 
300 N/s. 

(5)  Die Temperatur der zu prüfenden Schicht 
muss mindestens 5°C betragen.  

3.3 Auswertung 
(1)  Über jede Abreißprüfung ist ein Protokoll 
gemäß Formblatt B 1.3.2 anzufertigen. 

(2)  Die Abreißfestigkeit ist auf 0,1 N/mm² anzu-
geben. 

(3)  Der Bruchverlauf ist anzugeben. Bei wech-
selndem Bruchverlauf sind die jeweiligen Flä-
chenanteile auf 10 % genau abzuschätzen. 

(4)  Abrisse, die zu mehr als 25 % in der Klebe-
fuge erfolgen, bleiben bei der Auswertung unbe-
rücksichtigt, wenn das Ergebnis kleiner als die 
geforderte Abreißfestigkeit ist. 
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4 Bestimmung der Rautiefe 
4.1 Anwendung 
(1)  Die Rautiefe ist nach dem Sandflächenver-
fahren zu bestimmen [1]. 

(2)  Das Verfahren dient der Bestimmung der 
Rautiefe auf der Oberseite von horizontalen Be-
tonunterlagen, Betonersatzsystemen und ggf. al-
ten Oberflächenschutzsystemen. 

(3)  Die Prüfung ist nach der Oberflächenvorbe-
reitung und nach erfolgtem Nachweis der Abreiß-
festigkeit durchzuführen. 

4.2 Beschreibung des Verfahrens 
(1)  Eine definierte Sandmenge wird auf der zu 
prüfenden Oberfläche kreisförmig so verteilt, 
dass die Vertiefungen gerade gefüllt sind. 

(2)  Die Rautiefe ist definiert als die Höhe des 
gedachten zylindrischen Körpers mit dem Kreis-
durchmesser und dem Sandvolumen. 

4.3 Geräte und Hilfsmittel 
Die folgenden Geräte und Hilfsmittel sind einzu-
setzen: 

― Gefäß mit bekanntem Hohlraumgehalt zwi-
schen 25 cm³ und 50 cm³ (Schnapsglas: 2 cl 
= 20 cm³), 

― Trockener Quarzsand, Körnung 0,1 – 0,5 mm, 

― Runde Hartholzscheibe (Durchmesser 5 cm, 
Dicke 1 cm) mit einem als Griff dienenden 
Zapfen in der Mitte der Oberseite, 

― Zollstock/Meterstab. 

4.4 Durchführung 
(1)  Bei der Durchführung ist folgendermaßen 
vorzugehen: 

― Das Gefäß wird mit Quarzsand gefüllt, und 
der Inhalt wird auf die trockene und saubere  
Oberfläche geschüttet. 

― Der Sand wird mit der Scheibe durch spiral-
förmig sich erweiternde Kreisbewegungen in 
die Vertiefungen der Oberfläche ohne Druck 
eingerieben. 

― Der Durchmesser des Kreises wird gemes-
sen. 

(2)  Bei der Auswahl der Stellen für die Einzel-
prüfungen sind örtliche Unstetigkeiten nicht zu 
berücksichtigen. 

4.5 Auswertung 
(1)  Die Messwerte und die einer Prüfung zuge-
ordneten Flächen sind nach Größe und Lage 
gemäß Formblatt B 1.3.3 zu protokollieren. 

(2)  Die Rautiefe Rt [mm] ergibt sich mit dem 
Sandvolumen V [cm³] und dem Durchmesser d 
[cm] des etwa kreisförmig verteilten Sandes zu: 

Rt = 40 * V / (π * d²) 

(3)  Bei einer maximalen Rautiefe von 1,0 mm,  
1,5 mm bzw. 2,0 mm darf der Durchmesser in 
Abhängigkeit vom Volumen die in der Tabelle 
1.3.1 angegebenen Werte der Mindestdurch-
messer nicht unterschreiten. 

Tabelle 1.3.1: Mindestdurchmesser dmin in Abhängigkeit  
vom Volumen 

    V [cm³]    

  25 30 35 40 45 50  

Rt = 1,0 mm dmin [cm] 18 20 21 23 24 25  

Rt = 1,5 mm dmin [cm] 15 16 17 18 20 21  

Rt  = 2,0 mm dmin [cm] 13 14 15 16 17 18  

(4)  Bei einer Mindest-Rautiefe von 1,5 mm 
bzw.  3,0 mm darf der Durchmesser in Abhän-
gigkeit vom Volumen die in der Tabelle 1.3.2 an-
gegebenen Maximaldurchmesser nicht über-
schreiten. 

Tabelle 1.3.2: Maximaldurchmesser dmax in Abhängigkeit 
vom Volumen 

    V [cm³]    

  25 30 35 40 45 50  

Rt  = 1,5 mm dmax [cm] 15 16 17 18 20 21  

Rt  = 3,0 mm dmax [cm] 10 11 12 13 14 15  

 

[1] Kaufmann, N: Das Sandflächenverfahren. Straßenbau-
technik 24 (1971), Nr. 3, S. 131-135 
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Anhang A 

Taupunkttabelle 
 

Tabelle A 1.3.1: Taupunkttabelle 

Luft- 
tempe- 
ratur 
[°C] 

 

Taupunkttemperaturen in [°C] bei einer relativen Luftfeuchte von 
 

 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 %  

2 
4 
6 
8 

10 

-7,8 
-6,1 
-4,5 
-2,7 
-1,3 

-6,6 
-4,9 
-3,1 
-1,6 
0,0 

-5,4 
-3,7 
-2,1 
-0,4 
1,3 

-4,4 
-2,6 
-1,1 
0,7 
2,5 

-3,2 
-1,8 
-0,1 
1,8 
3,7 

-2,5 
-0,9 
0,9 
2,8 
4,8 

-1,8 
-0,1 
1,9 
3,8 
5,8 

-1,0 
0,8 
2,7 
4,8 
6,8 

-0,3 
1,6 
3,6 
5,7 
7,7 

0,5 
2,4 
4,5 
6,5 
8,5 

1,2 
3,2 
5,4 
7,3 
9,3 

 

11 
12 
13 
14 
15 

-0,4 
0,4 
1,3 
2,2 
3,1 

1,0 
1,8 
2,8 
3,8 
4,7 

2,3 
3,2 
4,2 
5,1 
6,1 

3,6 
4,5 
5,4 
6,4 
7,4 

4,7 
5,6 
6,6 
7,6 
8,5 

5,8 
6,7 
7,7 
8,7 
9,6 

6,7 
7,8 
8,7 
9,7 

10,7 

7,7 
8,7 
9,6 

10,7 
11,7 

8,6 
9,6 

10,5 
11,6 
12,6 

9,4 
10,5 
11,4 
12,6 
13,5 

10,2 
11,3 
12,2 
13,4 
14,4 

 

16 
17 
18 
19 
20 

4,1 
5,0 
5,9 
6,8 
7,7 

5,6 
6,5 
7,4 
8,3 
9,3 

7,0 
7,9 
8,8 
9,8 

10,7 

8,3 
9,2 

10,1 
11,1 
12,0 

9,5 
10,4 
11,3 
12,3 
13,2 

10,6 
11,5 
12,4 
13,4 
14,4 

11,7 
12,5 
13,5 
14,5 
15,5 

12,7 
13,6 
14,6 
15,5 
16,5 

13,6 
14,5 
15,4 
16,4 
17,4 

14,6 
15,4 
16,3 
17,4 
18,4 

15,5 
16,2 
17,3 
18,2 
19,2 

 

21 
22 
23 
24 
25 

8,6 
9,5 

10,4 
11,3 
12,2 

10,2 
11,2 
12,0 
12,9 
13,8 

11,6 
12,5 
13,5 
14,4 
15,4 

12,9 
13,9 
14,9 
15,7 
16,7 

14,2 
15,2 
16,0 
17,1 
18,0 

15,4 
16,3 
17,3 
18,2 
19,1 

16,4 
17,4 
18,4 
19,2 
20,2 

17,4 
18,4 
19,4 
20,3 
21,4 

18,4 
19,4 
20,4 
21,4 
22,3 

19,3 
20,3 
21,3 
22,3 
23,3 

20,2 
21,2 
22,2 
23,2 
24,2 

 

26 
27 
28 
29 
30 

13,2 
14,1 
15,0 
15,9 
16,8 

14,8 
15,7 
16,6 
17,6 
18,4 

16,3 
17,2 
18,1 
19,0 
20,0 

17,7 
18,6 
19,4 
20,5 
21,4 

18,9 
19,8 
20,9 
21,8 
23,7 

20,1 
21,1 
22,1 
23,0 
23,9 

21,3 
22,2 
23,2 
24,2 
25,1 

22,3 
23,3 
24,3 
25,2 
26,1 

23,3 
24,3 
25,3 
26,2 
27,2 

24,3 
25,2 
26,2 
27,3 
28,2 

25,2 
26,1 
27,2 
28,2 
29,1 

 

32 
34 
36 
38 
40 

18,6 
20,4 
22,2 
24,0 
25,8 

20,3 
22,2 
24,1 
25,7 
27,7 

21,9 
23,8 
25,5 
27,4 
29,2 

23,3 
25,2 
27,0 
28,9 
30,8 

24,7 
26,5 
28,4 
30,3 
32,2 

25,8 
27,9 
29,7 
31,6 
33,5 

27,1 
28,9 
30,9 
32,8 
34,7 

28,2 
30,1 
32,0 
34,0 
35,9 

29,2 
31,2 
33,1 
35,0 
37,0 

30,2 
32,1 
34,2 
36,1 
38,1 

31,2 
33,1 
35,1 
37,0 
39,1 

 

 

Die Taupunkttabelle gibt an, bei welchen Oberflächentemperaturen in Abhängigkeit von der Lufttemperatur 
und der relativen Luftfeuchte Kondensat auftritt. So wird z.B. bei einer Lufttemperatur von 20 °C und einer 
relativen Luftfeuchte von 70 % auf nichtsaugenden Oberflächen mit Oberflächentemperaturen unter  
14,4 °C Kondensat auftreten. 
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Formblatt B 1.3.1 
 

Äußere Bedingungen Seite  

Baumaßnahme Bauwerksnummer 
(ASB) 
 

 

Bauabschnitt 
 

          

Auftraggeber 
 
 

Bauwerksname  

Auftragnehmer 
 

oben  

 
 

unten  

Datum/ 
Uhrzeit 

Bauteil 1 Lufttemperatur 
2 Taupunkttemperatur 
3 Objekttemperatur 
4 relative Luftfeuchte 

Unterschrift des 
Auftragnehmers 

 

  1                                 °C   

  2                                 °C   

  3                                 °C   

  4                                  %   

  1                                 °C   

  2                                 °C   

  3                                 °C   

  4                                  %   

  1                                 °C   

  2                                 °C   

  3                                 °C   

  4                                  %   

  1                                 °C   

  2                                 °C   

  3                                 °C   

  4                                  %   

Bemerkungen  
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Formblatt B 1.3.2 
 

Abreißfestigkeit Seite  

Produkt / Systembezeichnung Bauwerksnummer 
(ASB) 

 

           

Baumaßnahme 

 

Bauwerksname  

Bauabschnitt oben  

 unten  

Herstellungsdatum der Schichten Prüfungsdatum  

Zugeordnete Prüffläche Angaben zum Prüfgerät 

Geräte Typ-Nr. 
Messbereich 
Prüfstempeldurchmesser              mm 
Prüfstempelfläche                          mm² 
 

Geprüft wird 
Betonunterlage                     
   vorbereitet                          £ 
   unvorbereitet                      £ 
Betonersatzsystem               £ 
Grundierung/Versiegelung/ 
Kratzspachtelung                  £ 

 

  Angaben zur Prüfung 
 
Bohrtiefe                                          mm 
Klebstoff 
Krafteinstiegsgeschwindigkeit [N/s] 
...   £               20 £                100 £ 
                        50 £                300 £  

Oberflächenschutzsystem   £ 
Dichtungsschicht                  £ 
Dünnbelag                              £ 
Haftschicht                             £ 
Schweißbahn                         £ 
Dichtungssystem                  £ 
Korrosionsschutzsystem     £ 

 

 Temp. d. Abreiß- Abreißfestigkeit Versagensart [% der Bruchfläche]  
Nr. Schichten kraft Einzelwert Mittelwert Kohäsionsversagen Adhäsionsversagen  

 [°C] [N] [N/mm²] [N/mm²] A B C D Y Z A/B B/C C/D D/Y Y/Z  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Unterschriften 
 

Bezeichnung der  
Schichten 

 

 A =  
 B =  
 C =  
        ......................................                       ....................................                       ..... ......................... D =  
               Prüfer/ Firma                                     Auftragnehmer                               Auftraggeber Y =   Kleber  
 Z =   Stempel  
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Formblatt B 1.3.3 
 

£  Kontrollprüfung 

£  Eigenüberwachung 
Rautiefe Seite  

Baumaßnahme Bauwerksnummer 
(ASB) 
 

 

Bauabschnitt 
 

          

Auftraggeber 
 
 

Bauwerksname  

Auftragnehmer 
 

oben  

 
 

unten  

Datum Bauteil/ 
zugeordnete Prüffläche 

Einzelwerte 
der Rautiefe 

Rt [mm] 

Mittlere 
Rautiefe 
Rtm [mm] 

Unterschrift des 
Auftragnehmers 

 

  1    

  2    

  3    

  1    

  2    

  3    

  1    

  2    

  3    

  1    

  2    

  3    

  1    

  2    

  3    

Bemerkungen  
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